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Ablaufschema: „Pflichtpraktikum“  Version 2011  

Curricularkommission Pädagogik 
Studienplan 2011 / Stand: 28.08.2016_Paschon 

Homepage: Link mit Zugang zu den Unterlagen 
a) Formular „Antrag zur Pflichtpraxis“ ausfüllen (inkl. Unterschrift Studierende/r) 
b) „Praktikumsvertrag“ mit Institution abschließen (inkl. Unterschrift/Stempel der Einrichtung) 

Abgabe von (a) und (b) im Studiensekretariat Pädagogik 
 Bearbeitung/Unterschrift/Stempel Cuco-Vorsitz 
Bereitstellung zur Abholung durch den/die Studierende/n binnen 10 Tagen im Studiensekretariat 
Anschließend kann mit dem Praktikum begonnen werden. Es ist bis zum Ende der letzten Einheit der VU 
zum Pflichtpraktikum abzuschließen. (VU und Praktikum können also auch parallel absolviert werden.) 

*VU zur Pflichtpraxis (bis WiSe2014/2015!) 

2 Semesterwochenstunden 
5 ECTS 
VORHER müssen UNBEDINGT absolviert sein: 
ALLE Pflichtfächer einschl.  „Theorie-Praxis-Kompetenz“  
Teil  (a) „Erfahrungsgeleitete Theorie“ 
PS zur BA-Arbeit kann parallel oder danach absolviert werden. 
Ende der VU  Abgabe  

Praktikum in der Einrichtung 
200 Stunden 
8 ECTS 
 
(siehe Broschüre „Erstsemestrige“ S.17-19 
& Studienplan vom 30.06.2011 §7) 
 Praktikumsbestätigung durch die Einrichtung  
 (inkl. Stundenausmaß) mit Stempel/Unterschrift 

Abschluss der Pflichtpraxis 
Abgabe von Antrag und Bestätigung der Pflichtpraxis (inkl. Stundenausmaß)  
Positive Absolvierung der Lehrveranstaltung (Eintrag in Plusonline) 
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* Für alle Nicht-Umsteiger, die erst  nach dem WS2014/2015 die VU zur Pflichtpraxis belegen können,  
gilt die neue Regelung, dass (ersatzweise) die beiden neuen  jeweils einstündigen Proseminare  
(angerechnet  mit je 2,5 ECTS für Studierende der Version 2011)  in der richtigen Reihenfolge besucht werden müssen.   
 ALSO: „PS Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I (VOR)“ und  dann „PS: Begleitlehrveranstaltung zum 
Pflichtpraktikum I (NACH)“ Der Besuch der beiden PS im selben Semester ist grundsätzlich möglich! 



Ablaufschema: „Pflichtpraktikum“  Version 2014 & 2016 

Curricularkommission Pädagogik 
Studienplan 2014 & 2016/ Stand: 28.08.2016_Paschon 

Homepage: Link mit Zugang zu den Unterlagen  
a) Formular „Antrag zur Pflichtpraxis“ ausfüllen (inkl. Unterschrift Studierende/r)! 
b) „Praktikumsvertrag“ mit Institution abschließen (inkl. Unterschrift/Stempel der Einrichtung 

Abgabe von (a) und (b) im Studiensekretariat Pädagogik 
 Bearbeitung/Unterschrift/Stempel Cuco-Vorsitz 
Bereitstellung zur Abholung durch den/die Studierende binnen 10 Tagen 
Ab nun ist es erlaubt, die Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I zu absolvieren  

Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I (VOR DEM PRAKTIKUM) 
1 Semesterwochenstunden  2 ECTS 
Mit dem Praktikum kann frühestens nach erfolgreicher Absolvierung der STEOP, der VU bzw. UV „Pädagogische Berufsfelder 
(Schlüsselqualifikationen)“ & des PS „Begleitlehrveranstaltung zum Praktikum I“ begonnen werden. 
 Es werden Arbeitsaufträge für das anstehende Praktikum besprochen (Lerntagebuch/-protokoll).  

Praktikum in der Einrichtung 

300 Stunden  12 ECTS   
Das Praktikum ist eigenverantwortlich zu organisieren und grundsätzlich in vom Fachbereich anerkannten außeruniversitären 
Institutionen/Organisationen zu absolvieren. Es kann in maximal drei Teilen absolviert werden. 
 Praktikumsbestätigung durch die Einrichtung  inkl. Stundenausmaß  mit Stempel/Unterschrift 
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Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum II (NACH DEM PRAKTIKUM) 
1 Semesterwochenstunden  2 ECTS … NACH Abschluss des Praktikums (Nachweis von 300 Stunden) 
Das Praktikum wird mit dem Proseminar „Begleitlehrveranstaltung zum Praktikum II“ abgeschlossen. Das Praktikum und die 
Begleitlehrveranstaltungen dienen der berufsorientierten Anwendung der erworbenen Kenntnisse und der theoriegeleiteten 
Reflexion von Praxis.  

Voraussetzung: Absolvierung der STEOP und der VU „Berufsfelder (Schlüsselqualifikation)“ 

Abschluss der Pflichtpraxis 
Abgabe von Antrag und Bestätigung der Pflichtpraxis (inkl. Stundenausmaß)  
Positive Absolvierung der Lehrveranstaltung (Eintrag in Plusonline) 



Spezialfälle „Pflichtpraktikum“  Umsteiger 2011 auf Version 2014 

Curricularkommission Pädagogik 
Studienplan 2011 & 14 / Stand: 28.08.16_Paschon 

Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I (VOR den 100 RESTSTUNDEN)  
1 Semesterwochenstunden  2 ECTS                      …. Angebote im Wi-Sem 16/17 bzw.  im So-Sem 2017 

Mit dem restlichen Praktikum kann frühestens nach erfolgreicher Absolvierung der STEOP, der VU „Pädagogische Berufsfelder 
(Schlüsselqualifikationen)“ & des PS „Begleitlehrveranstaltung zum Praktikum I“ begonnen werden. 

Praktikum in der Einrichtung                           … Beginn erst nach Abschluss der LV Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I 

100 Stunden  4 ECTS (offene Reststunden!) 
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Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum II (NACH den 100 RESTSTUNDEN)  
1 Semesterwochenstunden  2 ECTS … NACH Abschluss des Praktikums (Nachweis von insgesamt 300 Stunden)           
    … Angebote im Wi-Sem 16/17 bzw.  im So-Sem 2017 

Praktikum in der Einrichtung 
MAXIMAL 200 Stunden (laut Studienplan 2011) 8 ECTS  (werden bereits auf die 300 Stunden angerechnet!) 
Das Praktikum ist eigenverantwortlich zu organisieren und grundsätzlich in vom Fachbereich anerkannten außeruniversitären 
Institutionen/Organisationen zu absolvieren. Es kann in maximal drei Teilen absolviert werden. 
 Praktikumsbestätigung durch die Einrichtung  inkl. Stundenausmaß) mit Stempel/Unterschrift 

Abschluss der Pflichtpraxis 
Abgabe von Antrag und Bestätigung der Pflichtpraxis (inkl. Stundenausmaß)  Positive Absolvierung der Lehrveranstaltung II 

Homepage: Link mit Zugang zu den Unterlagen 
a) Formular „Antrag zur Pflichtpraxis“ ausfüllen (inkl. Unterschrift Studierende/r) 
b) „Praktikumsvertrag“ mit Institution abschließen (inkl. Unterschrift/Stempel der Einrichtung) 
Abgabe von (a) und (b) im Studiensekretariat Pädagogik 
 Bearbeitung/Unterschrift/Stempel Cuco-Vorsitz 
Bereitstellung zur Abholung durch den/die Studierende binnen 10 Tagen 
Ab nun ist es erlaubt, die Begleitlehrveranstaltung zum Pflichtpraktikum I zu absolvieren  

Voraussetzung Studienplan 2014: Absolvierung der STEOP und der  
VU „Berufsfelder (Schlüsselqualifikation)“            …. Wird im Wintersemester 2016/2017 angeboten als  

    UV Pädagogische  Berufsfelder (Schlüsselqualifikation)!!! 


